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Umgang mit Testverweigerern an Schulen  

hier: unentschuldigte Fehlzeiten und Schulpflichtverletzungen im Zweiten 

Schulhalbjahr 

 

 

Mit den Ihnen bereits bekannten und in der Anlage nochmals beigefügten 

Beschlüssen vom 8. und 16. Dezember 2021 (19 B 1664/21; 19 B 

1777/21) hat das Oberverwaltungsgericht sich grundsätzlich zum Ver-

hältnis der infektionsschutzrechtlich begründeten Testpflicht für Schüle-

rinnen und Schüler in der Coronabetreuungsverordnung und der schul-

gesetzlichen Bestimmungen zur Schulpflicht verhalten. 

Das Gericht hat insbesondere ausgeführt: 

„Der Ausschluss ungetesteter Personen vom Unterricht nach § 3 Abs. 1 

Satz 2 CoronaBetrVO lässt, soweit er Schüler betrifft, deren Schulpflicht 

nach § 34 SchulG NRW und deren Teilnahmepflicht aus § 43 Abs. 1 Satz 

1 SchulG NRW am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schul-

veranstaltungen unberührt.“  

Hinsichtlich der bisherigen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung hat 

das Gericht zum Ineinandergreifen infektionsschutzrechtlicher und schul-

rechtlicher Bestimmungen klargestellt, dass  

„§ 3 Abs. 1 Satz 2 CoronaBetrVO als ausschließlich infektionsschutz-

rechtliche Zugangsbeschränkung in der Tat lediglich mittelbar eine Test-

pflicht für Personen begründet, soweit diese an Nutzungen in Schulge-

bäuden teilnehmen. Dies ändert jedoch nichts an der unbedingten Test-

pflicht, die sich in Verbindung mit schul- oder dienstrechtlichen Normen 
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ergeben kann, wenn diese Personen aus diesen Normen zu einer sol-

chen Teilnahme verpflichtet sind. Ebenso wenig ändert es etwas daran, 

dass eine solche schul- oder dienstrechtliche Verpflichtung im Fall ihrer 

Nichterfüllung (auch wegen Verweigerung des infektionsschutzrechtlich 

vorgeschriebenen Coronatests) mit den dafür jeweils vorgesehenen 

Maßnahmen durchgesetzt werden kann.“ 

Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung hält das Ministerium für 

Schule und Bildung an der Ihnen mit Erlass vom 21. April 2021 mitgeteil-

ten und auf der damaligen Formulierung der Coronabetreuungsverord-

nung sowie Teilen der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung beru-

henden Einschätzung, dass das Fehlen aufgrund einer Testverweige-

rung in der Regel nicht als unentschuldigte Fehlzeit zu werten ist und 

eine zu ahndende Schulpflichtverletzung eher die Ausnahme darstellen 

dürfte, für die Zukunft nicht länger fest. 

Vielmehr gelten nach der OVG-Rechtsprechung folgende Grundsätze: 

 Der Ausschluss ungetesteter Personen vom Unterricht nach § 3 

Abs. 1 Satz 2 CoronaBetrVO lässt, soweit er Schülerinnen und 

Schüler betrifft, deren Schulpflicht nach § 34 SchulG NRW und 

deren Teilnahmepflicht aus § 43 Abs. 1 Satz 1 SchulG NRW am 

Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltun-

gen unberührt. § 3 der CoronaBetrVO begründet insofern in der 

Gesamtschau infektionsschutzrechtlicher und schulrechtlicher 

Normen eine unbedingte Testpflicht.  

 Eine schul- oder dienstrechtliche Verpflichtung kann bei Nichter-

füllung - auch wegen Verweigerung des infektionsschutzrechtlich 

vorgeschriebenen Coronatests - mit den dafür jeweils vorgesehe-

nen Maßnahmen durchgesetzt werden. 

 Die bloße Testverweigerung begründet keinen Anspruch auf Er-

teilung von Distanzunterricht. 

Die Ausführungen des Oberverwaltungsgerichtes dürften angesichts der 

analogen Rechtslage auf die Verweigerung der Maskenpflicht übertrag-

bar sein. 

Bereits mit Erlass vom 26. Oktober 2021 habe ich Ihnen mitgeteilt, dass 

keine Bedenken bestehen, Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht 

einzuleiten, wenn es nach Würdigung der Gesamtumstände aus Ihrer 

Sicht angezeigt ist. Auch weiterhin wird daran festgehalten, dass es einer 

Einzelfallprüfung bedarf, ob eine zu ahndende Schulpflichtverletzung 
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vorliegt. Die Wertungen des Oberverwaltungsgerichtes können dabei je-

doch selbstverständlich herangezogen werden. 

Ich bitte, die Schulen in geeigneter Weise zu informieren, dass die Recht-

sprechung zu einer Neubewertung der Fehlzeiten führt. Vor dem Hinter-

grund der geänderten Sach- und Rechtslage sind diese künftig regelmä-

ßig als unentschuldigte Fehlzeiten auszuweisen. Eine Neubewertung 

von Fehlzeiten für die Vergangenheit ist dagegen nicht vorzunehmen. 

Soweit dies zu einer veränderten Praxis an den Schulen führt, wird drin-

gend empfohlen, dass diese die betroffenen Eltern, Schülerinnen und 

Schüler sowie Betriebe und Einrichtungen im Einzelfall über die künftige 

Einordnung als unentschuldigte Fehlzeit informieren, dies dokumentieren 

und über die sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen beraten.  

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass der Beschluss des OVG NRW 

vom 16. Dezember 2021 nach Auskunft der Bezirksregierung Detmold 

Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde vor dem VerfGH NRW war. 

Die Verfassungsbeschwerde wurde als unzulässig zurückgewiesen, da 

der Rechtsweg in der Hauptsache noch nicht erschöpft war. Mit Blick auf 

das Hauptsacheverfahren sowie weitere anhängige Verfahren in ver-

gleichbaren Fällen kann jedoch noch nicht von einer abschließenden Klä-

rung der Rechtslage ausgegangen werden und es ist weiter zu empfeh-

len, mit Augenmaß vorzugehen. 

Hinsichtlich des Bereichs der Leistungsbewertung bestätige ich die Ihnen 

bereits mit Erlass vom 26. Oktober 2021 dargelegte Rechtsauffassung: 

Eine längerfristige Absenz wegen Verweigerung der Testungen oder des 

Tragens einer Maske kann zur Nichtbewertbarkeit und damit negativen 

Folgen für die Schullaufbahn führen. Durch die Zustimmung zur Testteil-

nahme oder - je nach Alter - alternativ den Nachweis einer Immunisierung 

durch Impfung können Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler selbst je-

derzeit zumutbar die Möglichkeit einer vollumfänglichen Unterrichtsteil-

nahme und damit auch Möglichkeit der Leistungsbewertung eröffnen. 

Grundlage der Leistungsbewertung sind gemäß § 48 Absatz 2 Schulge-

setz NRW alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbe-

reich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige Leis-

tungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Eine durch nicht erbrachte 

Leistungen von Seiten der Lernenden bzw. ihrer Eltern zu verantwor-

tende Nichtbewertbarkeit dürfte demnach regelmäßig zum Nichterrei-

chen des Klassenziels führen. Angesichts der dauerhaft unverändert be-

stehenden Rechtslage und allgemeinen Kenntnis der Rechtsfolgen ist 

das individuelle Angebot eines Nachschreibtermins sowohl in der Sekun-

darstufe I als auch II entbehrlich. Es wird weiterhin empfohlen, auf die 

möglichen Folgen der Nichtbewertbarkeit hinzuweisen und dies zu doku-

mentieren.  
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Die Einrichtung eines individuellen Angebotes des Distanzunterrichts, 

das über die Mitteilung von Lerninhalten und Hausaufgaben hinausgeht 

und eine Leistungsbewertung ermöglicht, liegt ausschließlich im organi-

satorischen Ermessen der Schule. Dies gilt ebenfalls für die ausnahms-

weise Ermöglichung der Feststellung des Leistungsstands durch eine 

Prüfung, soweit die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen dies vorsehen. 

Auf die geltenden Grundsätze der Leistungsbewertung und § 48 SchulG 

wird vollumfänglich verwiesen. 

Sofern an Schulen im Einzelfall zur Vermeidung von Härten für Schüle-

rinnen und Schüler, deren Eltern die Testungen oder das Tragen der 

Maske ablehnen, Maßnahmen der Anbindung an den Unterricht erfolg-

reich etabliert wurden, bestehen keine Bedenken, bewährte Verfahrens-

weisen fortzuführen. 

Im Auftrag 

gez. 

Dr. Ludger Schrapper. 

 


